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Vorabentscheidungsersuchen betreffend falschen Rechtsrat 
Der OGH hat dem EuGH folgende Fragen zur Vor
abentscheidung vorgelegt: 

1. Dürfen Verstöße eines Unternehmens gegen 
Art 101 AEUV mit einer Geldbuße geahndet werden, 
wenn das Unternehmen über die Rechtmäßigkeit sei
nes Verhaltens geirrt hat und dieser Irrtum nicht vor
wertbar ist? 

Für den Fall der Verneinung von Frage 1: 
1 a) Ist ein Irrtum über die Rechtmäßigkeit des 

Verhaltens nicht vorwerfbar, wenn das Unternehmen 
sich gemäß dem Rat eines im Wettbewerbsrecht er~ 
fahreneu Rechtsberaters verhalten und die Unrichtig
keit des Rates weder offensichtlich noch durch die 
dem Unternehmen zurnutbare Überprüfung erkenn
bar war? 

1 b) Ist ein Irrtum über die Rechtmäßigkeit des 
Verhaltens nicht vorwerfbar, wenn das Unternehmen 
auf die Richtigkeit der E einer nationalen W ettbe
werbsbehörde vertraut hat, die das zu beurteilende 
Verhalten allein nach nationalem Wettbewerbsrecht 
geprüft und für zulässig befunden hat? 

2. Sind die nationalen Wettbewerbsbehörden be
fugt, festzustellen, dass ein Unternehmen an einem 
gegen Wettbewerbsrecht der Union verstoßenden 
Kartell beteiligt war, wenn über das Unternehmen 
keine Geldbuße zu verhängen ist, weil es die Anwen
dung der Kronzeugenregelung beantragt hat? 

Anmerkung zu 16 Ok 2111 und 
160k 4111: 
I. In I6 Ok 2/II befasste sich der OGH als KOG erst
mals im Rahmen eines Fusionskontrollverfohrens1) mit 
dem Verschuldensprinzip bei einer versehentlich unter
lassenen Fusionskontrollanmeldung. Der OGH legte 
dabei mE einleuchtende Kriterien fest, die dem oben 
angefohrten Leitsatz entnommen werden können. 
Rechtsrat kann nach nationalem Recht also exkulpie
ren. 

2. In I6 Ok 4111 geht es um dieselbe Frage, aber aus 
dem Blickwinkel des EU-Kartellrechts. Der EuGH an
erkannte einen entschuldigenden Verbotsirrtum insb 
bei falschen Behördenauskünften, 2) aber noch nie bei 
falschem Anwaltsrat. Im einzigen einschlägigen Fal/3) 
war der falsche Anwaltsrat für das Unternehmen durch
schaubar und daher verschuldet. 4) Die damit verbunde
nen Fragen haben durch die Reform des europäischen 
Kartellrechts im Rahmen der VO 2003/I deutlich an 
Bedeutung gewonnen. Gemäß der Legalausnahme 
(Art I Abs 2 VO 2003/I) liegt die oft schwierige Beur
teilung betr Kartellverbotsausnahmen immer bei den 
Unternehmen, die sich idR qualifizierten Rates bedienen 
(müssen).5) Hier fehlt es bislang an klaren Aussagen des 
EuGH zu Sorgfaltspflichten, Verschuldemmaßstab und 
Rechtsirrtum. 

3. Daher nützte der OGH das nach Unionsrecht zu 
beurteilende SSK-Kartell für ein Vorabentscheidungser-

suchen. Das KartG6) hatte erstinstanzlieh den Geldbu
ßenantrag der BWB abgewiesen/) weil ein (infolge An
waltsrats entschuldbarer) Rechtsirrtum der AG vorliege, 
worauf eine interessante Auseinandersetzung zwischen 
Exekutive und Judikative folgte: Die unterlegene BWB 
waif dem KartG vor, dass es "Preisabsprachen ausdrück
lich gestatte"8) und nannte das ein "klares Versagen des 
Kartellgerichts ':9) was das OLG Wien zum ungewöhn
lichen Schritt einer Presseaussendung zur Richtigstellung 
und Ablehnung der unangebrachten Emotionalität ver
anlasste.l0) 

Die EK intervenierte - was nicht oft geschieht- als 
"amicus curiae" (Art I5 VO 200311) über Veranlassung 
der unterlegenen BWB, die Rekurs eingebracht hatte, 
beim OGH und verwies betr Rechtsrat auf die E Mil
ler.U) Der OGH legt daraufoin dem EuGH die Frage 
vor, ob sich die AG auf die Expertise einer mehrfach bei
gezogenen, voll informierten und auf Kartellrecht spezi
alisierten Kanzlei verlassen durften, weil sie die Wettbe
werbsrechtsfrage ,fachlich kompetent erarbeiten und be
urteilen" ließen. 12) 

4. Aus dem spezifischen Sachverhalt erklärt sich die 
Vorlageeventualftage I b: Die AG hatten sich nämlich 
auch darauf berufen, dass sie neben dem anwaltliehen 
Rat auch auf eine an sie ergangene KartG-El3) vertraut 
hatten. 

5. Schließlich soll der EuGH die Frage entscheiden, 
ob bei Anwendung des EU-Kartellrechts die BWB gegen 
einen Kronzeugen (zwar keinen Geldbußenantrag, aber 
doch noch) Feststellung beantragen kann. Der OGH er-
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laubt die Feststellung vergangener Kartellverstöße als 
Vorbereitung eines Bußgeldverfohrens14) oder zwecks 
Klärung strittiger Rechtsfragen, deren Bedeutung über 
den Einzelfall hinausreicht, verneint aber bisher bei An
wendung des (vorrangigen) Unions_kqrtellrechts eine 
Feststellungsbefognis, weil diese gem Art 10 iVm Art 5 

14) OGH als KOG 16 Ok 4/07. 

und 7 VO 200311 nur der EK zukomme.f5) Auch das 
hatte die EK in ihrem amicus curiae-Schriftsatz anders 
gesehen. 
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